
Die nachstehenden Bedingungen gelten, falls im Ein-
zelfall nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, für 
sämtliche Lieferungen und Leistungen aus Betrieben, 
die Mitglieder des Verbandes der Österreichischen Fo-
rellenzüchter sind.
Sie sind verbindlich, wenn der Lieferant bei Angebot 
und bei Annahme von Bestellungen sich auf diese Be-
dingungen bezieht. Mündliche Absprachen, soweit sie 
nicht schriftlich bestätigt wurden, gelten als nicht er-
folgt.

A)  Allgemeines – Geltungsbereich  
 
1) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfts-
beziehungen und beziehen sich auf unser gesamtes 
Warenangebot, insbesondere auf Fische aller Ent-
wicklungsstadien, vom unbefruchteten Ei und vom 
Sperma an aufwärts, lebend, getötet, ausgenommen 
oder weiterverarbeitet.  
2) Verbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind 
natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbezie-
hung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerb-
liche oder ständige berufliche Tätigkeit zugerechnet 
werden kann.  
Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind 
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfä-
hige Personengesellschaften, mit denen in Ge-
schäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung 
einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit handeln.  
Kunde i. S. d. Geschäftsbedingungen sind sowohl 
Verbraucher als auch Unternehmer.  

B)  Vertragsabschluss  
 
1) Die in den Preislisten angebotenen Preise sind 
freibleibend und gelten bis zum Erscheinen einer 
neuen Liste.  
2) Sämtliche Angebote sind freibleibend.  
3)  Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde 
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. 
4) Vereinbarte Liefertermine sind Zirkatermine, eine 
eventuelle Überschreitung entbindet nicht von der 
Abnahmepflicht.  
5) Die Preise verstehen sich ab Bruthaus, Teich, 
Hälter oder Kühlhaus, zuzüglich der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. Wird „Lieferung frei Haus“ oder 
„Frei Gewässer“ vereinbart, dann gilt dies für 
eine Abladestelle auf einem befestigten Weg zu 
dem von uns gewählten Zeitpunkt, bei lebenden 
Fischen geschieht das Abladen durch eine Schleu-
se am Transportbehälter.  
6) Alle Preise beinhalten Maschinensortierung, 
Handsortierung ist besonders zu vereinbaren. Ab-
weichungen bei Größe und Stückgewicht behalten 
wir uns vor, eine angemessene Preisanpassung 
wird vorgenommen.   
7) Bei der Lieferung bleiben Abweichungen bis 15 % 
in Größe oder Stückgewicht vorbehalten.  
8) Es gilt die von uns beim Verladen festgestellte 
Menge. Es steht dem Kunden frei, die Mengener-
mittlung zu überwachen. Bei Lieferung „Frei 
Haus“ oder „Frei Gewässer“ anerkennen wir 
Mengenermittlungen durch den Kunden nur, wenn 
diese sofort beim Abladen mit elektronischen, ge-
eichten Waagen und in Gegenwart unseres Beauf-
tragten erfolgten.  
9) Das Transportrisiko geht zu Lasten des Käufers, 
wenn er die Fische ab Hälteranlage übernimmt. Es 
geht zu Lasten des Verkäufers, wenn dieser den 
Transport zum Käufer übernommen hat; in diesem 
Falle garantiert der Verkäufer beim Kauf von leben-
den Fischen für lebende Ankunft.  
Bei begründeten Beanstandungen, z. B. aus Trans-
portschäden, hat der Käufer nur Anspruch auf Her-
absetzung des Kaufpreises, dem Verkäufer ist je-
doch freigestellt, Ersatz zu liefern.  
10) Bestätigte Bestellungen brauchen nicht ausge-
führt zu werden, wenn die Leistung durch Krankheit 
oder höhere Gewalt unmöglich geworden ist, wenn 
dadurch bedingt, der Verkäufer, die  Forellenzucht 
Igler, seinen gewöhnlichen Eigenbedarf nicht de-
cken kann. In diesem Fall wird der Käufer unverzüg-
lich benachrichtigt.  
11) Die Lieferung lebender Fische erfolgt grund-
sätzlich in ein vom Käufer zur Verfügung gestell-
tes Quarantänebecken. Wünscht der Käufer aus-
drücklich die Ablieferung in ein anderes Becken, 
so kann der Käufer nach Übergabe keine Gewähr-
leistungsansprüche geltend machen. Ein Abwäs-
sern auf unserem Fahrzeug ist im Interesse aller 
Kunden nicht möglich. Wünscht der Kunde aus-
drücklich das Abwässern, dann hat er ein dafür 
geeignetes Becken zu stellen. 

C)  Zahlungskonditionen  
 
1) Die Preise sind ohne Skontoabzug ab Rech-
nungsstellung zahlbar. Verzug tritt 10 Tage nach 
Rechnungsdatum ein.  
2) Der Verbraucher hat während des Verzugs die 
Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszins-
satz zu verzinsen.  
3) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
unser Eigentum. Dies gilt auch im Fall des Weiterfüt-
terns oder der Weiterveräußerung sowie der Weiter-
verarbeitung.  

D)  Rechte des Verkäufers bei Mängeln der Sache 
 
1) Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die 
Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch 
berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu 
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich ist und die andere Art der Nacher-
füllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbrau-
cher bleibt. Den Beweis, dass die von uns gelieferte 
Ware aufgrund einer uns vorzuwerfenden Pflicht-
verletzung mangelhaft ist, trägt der Verbraucher. 
2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, hat der Kunde An-
spruch auf eine angemessene Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung).  
3) Bei lebenden Fischen versichern wir, dass zur 
Zeit der Übergabe weder an den zu liefernden  
Fischen noch an dem Bestand aus dem sie gelie-
fert wurden, Anzeichen einer melde- oder einer 
anzeigepflichtigen Fischkrankheit erkennbar wa-
ren. Eine weiter gehende Gesundheitsgarantie ist 
ausgeschlossen. Dem Kunden steht es frei, die 
Fische selbst zu untersuchen oder von einer sach-
verständigen Stelle auf seine Rechnung 
untersuchen zu lassen; das Ergebnis muss uns vor 
Lieferung bekannt gegeben werden. 

 

 
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns 
nicht.  
 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Leoben – 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist  Kalwang
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